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Übersetzung aus dem Englischen

Auszüge aus den
Richtlinien zu Finanzfragen bezüglich
indirekter Maßnahmen des 6. Rahmenprogramms


3.2.3.1.2 - Auditzertifikate

Es ist klarzustellen, dass ein Auditzertifikat eine Bestätigung der im Rahmen des Projekts geltend gemachten Kosten ist. Es handelt sich nicht um eine Prüfung, die die Kommission jederzeit und noch bis zu 5 Jahre nach Ablauf des Projekts initiieren kann (Artikel II.26, letzter Satz von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag) 213.

Das Auditzertifikat ist ein von externen Wirtschaftsprüfern ausgestelltes Dokument (im Falle einer öffentlichen Einrichtung kann es von einem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes vorgelegt werden), in dem bestätigt wird, dass die für einen bestimmten Zeitraum geltend gemachten Kosten den im RP6-Vertrag festgelegten vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Die Kommission ist berechtigt, eigene Prüfungen entweder durch ihre eigenen Stellen oder durch einen von ihr bevollmächtigten Vertreter durchführen zu lassen.

Die Vorlage eines Auditzertifikats bedeutet nicht, dass die Kommission auf ihr Recht zur Durchführung von Prüfungen verzichtet.

Auch nach Zahlung durch die Kommission und ebenso nach Vorlage eines Auditzertifikats (Artikel II.26 letzter Satz von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag) 214 bleibt jeder Vertragspartner gegenüber der Kommission für die von ihm geltend gemachten Kosten selbst verantwortlich.

3.2.3.1.2.1 - Allgemeiner Zweck eines Auditzertifikats

Für Projekte, die durch einen Zuschuss zum Budget oder einen Zuschuss zur Integration (Artikel 14 Abs. 1 Unterabsatz a) und c) der Beteiligungsregeln) gefördert werden, muss mindestens ein Auditzertifikat pro Vertragspartner für die gesamte Dauer der indirekten Maßnahme vorgelegt werden.

1.
Gemäß Anhang III des Sechsten Rahmenprogramms kann der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft in den Grenzen des Gemeinschaftsrahmens der EU für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen wie folgt gezahlt werden:

(a)
Bei Exzellenznetzen wird der Beitrag in Form eines festen Zuschusses zur Integration auf der Grundlage des gemeinsamen Arbeitsprogramms gezahlt. Seine Höhe wird unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Integration, der Zahl der Forscher, die die Gesamtheit der Teilnehmer zu integrieren beabsichtigt, der Besonderheiten des jeweiligen Forschungsbereichs und des gemeinsamen Arbeitsprogramms berechnet. Er wird als Ergänzung der von den Teilnehmern für die Durchführung des gemeinsamen Arbeitsprogramms aufgebotenen Mittel verwendet.

Dieser Zuschuss wird auf der Grundlage der Ergebnisse, bezogen auf die  laufende Durchführung des gemeinsamen Arbeitsprogramms, sowie unter der Voraussetzung ausgezahlt, dass die von einem externen Wirtschaftsprüfer oder – bei öffentlichen Einrichtungen – von einem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes bestätigten Ausgaben höher sind als der Zuschuss selbst.

(…)
c)
Bei den integrierten Projekten und den übrigen Instrumenten mit Ausnahme der unter den Buchstaben (a) und (b) behandelten und der in Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe b) genannten indirekten Maßnahmen wird der Beitrag in Form eines Zuschusses zum Budget gezahlt, der als Prozentsatz des von den Teilnehmern für die indirekte Maßnahme festgelegten Budgets berechnet wird und je nach Art der Aktivität und unter Berücksichtigung des von dem betreffenden Teilnehmer verwendeten Kostenmodells variiert.

Die für die Durchführung der indirekten Maßnahme notwendigen Angaben müssen von einem externen Wirtschaftsprüfer oder – bei öffentlichen Einrichtungen – von einem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes bestätigt werden."

Allgemeiner Zweck des Auditzertifikats ist es, der Kommission hinreichende Sicherheit zu geben 215, dass die im Rahmen des Projekts in Rechnung gestellten erstattungsfähigen Kosten (auch Einnahmen) von den Vertragspartnern in Übereinstimmung mit den einschlägigen rechtlichen und finanziellen Bestimmungen der Rechtsdokumente zum RP6 einschließlich der Vertragsbestimmungen errechnet und geltend gemacht werden.

Wird kein Auditzertifikat vorgelegt, so kann eine von der Kommission gebilligte Kostenabrechnung (Formular C) nicht zur Umwandlung des betreffenden Teils der Vorfinanzierung in eine erfolgte Zahlung 216 führen (Artikel 180, Abs. 2 Dokument IM, Artikel 14, Abs. 1, a) und c) der Beteiligungsregeln und Artikel 8, Abs. 2 des Kernvertrags des RP6-Mustervertrags). Das heißt, jede auf eine anfängliche Vorfinanzierung folgende Zahlung gilt als weitere Vorfinanzierung, es sei denn, es wird ein Auditzertifikat für diesen Zeitraum vorgelegt.
Beispiel:

Ein Konsortium hat eine erste Vorfinanzierung in Höhe von 1 Million € erhalten, und die Kommission hat im ersten Berichtszeitraum die regelmäßigen Berichte und Kostenabrechnungen des Konsortiums akzeptiert, in denen ein finanzieller Beitrag der Gemeinschaft in Höhe von 750.000 € begründet wird:

· Wird von jedem einzelnen Vertragspartner ein Auditzertifikat vorgelegt, so gilt dem Konsortium gegenüber
eine Vorfinanzierung in Höhe von 250.000 € (1.000.000 - 750.000) und eine erfolgte Zahlung in Höhe von 750.000 € als geleistet. Für den nächsten Zeitraum kann die Vorfinanzierung gemäß den Vertragsbestimmungen erhöht werden, aber für den nächsten Zeitraum wird die ausstehende Vorfinanzierung angerechnet. 

· Wird kein Auditzertifikat vorgelegt, so gilt dem Konsortium gegenüber
eine Vorfinanzierung in Höhe von 1.000.000 € als geleistet (hiervon werden 750.000 € bereits als erstattungsfähige Kosten akzeptiert, können jedoch erst nach Vorlage von Auditzertifikaten als endgültige Zahlung ausgewiesen werden). Für den nächsten Zeitraum kann die Vorfinanzierung erhöht werden, sofern sich der Gesamtbetrag der Vorfinanzierung innerhalb der Obergrenzen der Finanzvorschriften, des Dokuments IM und des Vertrags bewegt.
3.2.3.1.2.2 - Zur Erteilung von Auditzertifikaten berechtigte Wirtschaftsprüfer
Ein Auditzertifikat kann erteilt werden von (Artikel 14, Abs. 1 (a) und (c) der Beteiligungsregeln und Artikel II.26, Abs. 2 und 3 von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag):

· einem externen Wirtschaftsprüfer;
· oder, im Falle einer öffentlichen Einrichtung, von einem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes 217 und 218.

Jeder Vertragspartner kann einen qualifizierten externen Wirtschaftsprüfer frei wählen, z.B. auch den üblicherweise von ihm beauftragten externen Wirtschaftsprüfer (Artikel II.26, Abs. 2 von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag) 219, soweit dieser alle nachstehenden beruflichen Voraussetzungen erfüllt:

· der externe Wirtschaftsprüfer muss vom Vertragspartner unabhängig sein;

Die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers wird üblicherweise als "tatsächliche und/oder dem Anschein nach vorhandene" Unabhängigkeit vom geprüften Vertragspartner definiert.

Es geht dabei um die Fähigkeit, die es dem Wirtschaftsprüfer erlaubt, bei seiner Meinungs- oder Urteilsbildung die dargestellten Tatsachen unvoreingenommen und objektiv zu betrachten und zu beurteilen. Unabhängigkeit bedeutet, dass die Arbeit des Wirtschaftsprüfers ohne Anweisung und ohne das geringste Eingreifen von Seiten des betreffenden Vertragspartners durchgeführt wird.

Im Falle öffentlicher Einrichtungen:

· muss eine Vorbedingung lauten, dass der ausgewählte zuständige Bedienstete des öffentlichen Dienstes in keiner Weise an der Erstellung der Kostenabrechnung pro Aktivität (Formular C) beteiligt gewesen ist.

· Ist der Prüfer "tatsächlich und/oder dem Anschein nach" von dem betreffenden Vertragspartner nicht unabhängig (zum Beispiel ein interner Prüfer, der Bediensteter des betreffenden Vertragspartners ist), kann seine Unabhängigkeit nichtsdestoweniger von den einschlägigen nationalen Stellen festgestellt werden.

Der externe Wirtschaftsprüfer muss dafür qualifiziert sein, vorgeschriebene Prüfungen von Rechnungslegungsunterlagen 

· gemäß der Achten Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 220 oder entsprechenden nationalen Vorschriften durchzuführen.

· Öffentliche Einrichtungen, die sich für einen zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes als Prüfer entschieden haben, müssen nachweisen, dass die zuständigen einzelstaatlichen Behörden die rechtliche Handlungsfähigkeit dieses Bediensteten im Hinblick auf die Prüfung der öffentlichen Einrichtung festgestellt haben (Artikel II.26, Abs. 3 von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag) 221.

Insofern sich die Kommission auf die Bestätigung der Kosten durch solche Wirtschaftsprüfer verlässt, erwartet sie Ergebnisse von hohem professionellen Standard. 

Als dritter Vertragspartner hat der externe Wirtschaftsprüfer nur mit dem Vertragspartner ein Vertragsverhältnis. Er hat kein Vertragsverhältnis mit der Kommission, und die Kommission wird in einem Streit zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem betreffenden Vertragspartner nicht vermitteln.

Da jedoch ein Unterauftrag zu der Managementtätigkeit gehört, finden die übrigen Vertragsverpflichtungen bezüglich der Vergabe von Unteraufträgen Anwendung (mit Ausnahme der Wahl des Wirtschaftsprüfers).

Eine Liste unabhängiger Wirtschaftsprüfer sowie Informationen über Prüfungen in Mitgliedstaaten und Beitrittsländern finden sich unter folgender Internetadresse: www.fee.be/members/countries.htm.

3.2.3.1.2.3 - Regelmäßige Vorlage eines Auditzertifikats

Die regelmäßige Vorlage eines Auditzertifikats für jeden Vertragspartner (gemeinsam mit seinen regelmäßigen Berichten und einschließlich seines Formulars C) ist in Artikel 7 Abs. 2 des Kernvertrags des RP6-Mustervertrags festgelegt. 222(Siehe auch Artikel II.7 Abs. 3 Satz 1 in Anhang II (Allgemeine Bedingungen) des Mustervertrags) 223.
Ein Auditzertifikat für jeden Vertragspartner wird stets zum Zeitpunkt der Vorlage der regelmäßigen Berichte eingereicht und bezieht sich stets auf einen oder mehrere Berichtszeiträume. Jedoch ist sie nicht für jeden Berichtszeitraum unbedingt erforderlich. Dies hängt von der Art des Instruments 224 und möglicherweise einer Sonderklausel im Vertrag ab.

Auch wenn für einen bestimmten Zeitraum unter Umständen kein Auditzertifikat verlangt wird, so muss ein Auditzertifikat doch stets von jedem Vertragspartner vorgelegt werden, sofern der von diesem Vertragspartner für diesen Zeitraum in seinem Formular C beantragte finanzielle Beitrag der Gemeinschaft 750.000 € übersteigt (Artikel 180 Abs. 2, Unterabsatz 2 a) i) sowie letzter Absatz des Dokuments IM 225 und Artikel II.7 Abs. 3, Satz 2 von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag) 226.

3.2.3.1.2.4 – Umfang und Inhalt eines Auditzertifikats

Ein Auditzertifikat wird vom externen Wirtschaftsprüfer (oder dem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes) an den Vertragspartner geleitet (nicht an die Kommission). 

Ein Prüfbericht bestätigt (Artikel II.26, Abs. 1 von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag) 227:

· dass die vom Vertragspartner in Kasten 2 eines (oder mehrerer) Formulare C angegebenen gesamten erstattungsfähigen Kosten alle folgenden Bedingungen erfüllen:

· Sie sind nach dem jeweiligen Kostenabrechnungsmodell, das für diese Art Rechtsperson angewandt werden darf, ermittelt worden;

· sie entsprechen der Definition für erstattungsfähige Kosten 228 mit Ausnahme des Bedarfserfordernisses bei Zuweisung von Ressourcen durch den Vertragspartner;

Zu den Bedingungen für eine Erstattungsfähigkeit gehört es, dass es sich um tatsächlich anfallende Kosten handelt. Im Allgemeinen werden die von Dritten einem Vertragspartner zur Verfügung gestellten Ressourcen vom Prüfer dieses Vertragspartners bestätigt, sofern Angaben über tatsächliche Kosten zum Zeitpunkt der Erstellung des Auditzertifikats nicht verfügbar sind. In bestimmten Fällen jedoch, in denen die Kosten eines Dritten zu erstatten sind, müssen alle eventuell notwendigen Anpassungen in der Kostenabrechnung für die nachfolgende Berichtsperiode gemeldet werden 229. Für den letzten Berichtszeitraum können nur tatsächliche Kosten angegeben werden.

Bei den zwei Kostenabrechnungsmodellen, die einen Pauschalbeitrag zur Deckung indirekter erstattungsfähiger Kosten [Vollkosten mit Pauschale (full cost with flat rate – FCF) und Mehrkostenmodell 
(additional cost – AC)] enthalten, muss der Prüfer bestätigen, dass der richtige Pauschalsatz gewählt und er auch richtig angewandt wurde.

Erstattungsfähige Kosten, die den in Anhang I 230 zum Vertrag genannten Dritten entstanden sind, können

· entweder durch ihren externen unabhängigen Wirtschaftsprüfer

· oder durch den Prüfer des betreffenden Vertragspartners

bestätigt werden.

Die für den Vertragspartner geltenden Regeln bezüglich Berechnung und Auszahlung des Zuschusses (insbesondere bezüglich erstattungsfähiger Kosten und Auditzertifikaten) gelten auch für bei diesen Dritten anfallende Kosten.

Folglich können einem einzigen Formular C auch mehrere Auditzertifikate beigefügt sein.

· den vom Vertragspartner in Kasten 3 des Formulars/der Formulare C angegebenen Gesamtbetrag der Einnahmen;

· den für den betreffenden Zeitraum vom Koordinator in Kasten 4 des Formulars/der Formulare C angegebenen Gesamtzinsertrag aus der Vorfinanzierung;

· die einschlägige Grundlage für den benutzten Euro-Umrechnungskurs:

· entweder den Umrechnungskurs des Tages, an dem die tatsächlichen Kosten anfielen

· oder den gültigen Kurs am ersten Tag des auf das Ende des Berichtszeitraums folgenden Monats

· den in Kasten 6 des Formulars C angegebenen, vom Vertragspartner für das Auditzertifikat entrichteten Preis.

Die Bestätigung muss vom externen Wirtschaftsprüfer (oder dem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes) mit Datum und Unterschrift sowie Stempel versehen werden.

Durch die Bestätigung der oben aufgeführten Punkte bescheinigt der Prüfer, dass die Grundsätze und Faktoren bezüglich der Qualität der Angaben beachtet worden sind und dass die geltend gemachten Kosten in der Kostenabrechnung wahrheitsgemäß wiedergegeben sind.

Für ein Auditzertifikat gibt es kein Standardformat. Jedoch sollte der externe Wirtschaftsprüfer bzw. der dafür zuständige Bedienstete des öffentlichen Dienstes sich soweit wie möglich nach dem von der Kommission in Anhang 7 (6.7) zu diesen Richtlinien vorgeschlagenen Muster richten.

Das Auditzertifikat sollte in einer der Amtssprachen der Europäischen Union 231 ausgestellt werden. In den Fällen, in denen das Auditzertifikat nicht in einer dieser Sprachen vorgelegt wird, muss der externe Wirtschaftsprüfer eine beglaubigte Übersetzung in eine dieser Sprachen, vorzugsweise ins Englische, beifügen.

3.2.3.1.2.5 - Erstattung der Kosten des Auditzertifikats

Die Kosten eines Auditzertifikats (ohne Mehrwertsteuer) rechnen zu den direkten erstattungsfähigen Kosten im Rahmen des "Management der Aktivitäten des Konsortiums" (Artikel II.26 Abs. 1 Unterabsatz 2 232 und Artikel II.2 Abs. 4 von Anhang II (Allgemeine Bestimmungen) zum RP6-Mustervertrag.

Ist das Auditzertifikat von einem externen Wirtschaftsprüfer bzw. einem dafür zuständigen Bediensteten einer nicht mit dem Vertragspartner identischen Organisation der Kommission vorgelegt worden, so wird es ebenfalls als Unterauftrag betrachtet. Bei Vertragspartnern, die das Mehrkosten- oder das Vollkostenmodell mit Pauschale anwenden, dürfen sie auf diese Kosten keinen Pauschalsatz anwenden.


6.7 – Anhang 7: Vorgeschlagenes Muster für ein Auditzertifikat

Vorgeschlagenes Muster für ein Auditzertifikat des externen Wirtschaftsprüfers

Option 1: Ein einziger Vertragspartner / Dritte => ein einziges Auditzertifikat
Adressiert an

[vollständiger Name und Adresse des betreffenden Vertragspartners 317]

Wir, [Firmenname der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft], mit Sitz in [vollständige Adresse/Gemeinde oder Stadt/Provinz/Staat], für die Unterzeichnung dieses Auditzertifikats vertreten durch [Name und Funktion eines bevollmächtigten Vertreters], bestätigen hiermit Folgendes: 

· wir haben für den folgenden Zeitraum die folgenden Zeiträume [Zeitraum /Zeiträume einsetzen, auf die sich die Kostenabrechnun/gen pro Aktivität beziehen] eine Prüfung eines Teils der Angaben in Ihrer/Ihren Kostenabrechnung(en) pro Aktivität durchgeführt, die gemäß Vertrag dieses Auditzertifikats beigefügt ist/sind und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vorgelegt wird/werden.

· wir bestätigen, dass unsere Prüfung in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen unter Beachtung ethischer Regeln und auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des oben genannten Vertrags und seiner Anhänge durchgeführt wurde. 

Die oben genannte/n Kostenabrechnung/en pro Aktivität wurde/n geprüft, und alle für erforderlich gehaltenen Stichproben bei den Belegen und Buchhaltungsunterlagen wurden durchgeführt, um hinreichende Sicherheit 318 darüber zu erhalten, dass nach unserer Auffassung und aufgrund unserer Prüfung 

· der Betrag der gesamten erstattungsfähigen Kosten ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen]) 319, den Sie in Kasten 2 der beigefügten Kostenabrechnung/en pro Aktivität angegeben haben, alle folgenden Bedingungen erfüllt 320:

· sie sind tatsächlich anfallende Kosten321 und entsprechen Ihrem wirtschaftlichen Umfeld 322;

· sie sind im Einklang mit Ihren üblichen Buchhaltungsgrundsätzen ermittelt worden 323;

· sie sind in den durch die Kostenabrechnung(en) pro Aktivität abgedeckten Zeiträumen angefallen, auf die sich dieses Auditzertifikat bezieht 324;

[Sie enthalten auch die erstattungsfähigen Kosten für die in Artikel II.7.4 dieses Vertrags erwähnten Abschlußberichte, die noch bis zu 45 Kalendertage nach Ablauf des Projekts angefallen sein können] 325;

· sie sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Auditzertifikats in Ihren Geschäftsbüchern erfasst 326;

· Nicht enthalten in ihnen sind alle nicht erstattungsfähige Kosten, wie sie in Artikel II.19 Abs. 2 Ihres oben erwähnten Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind:

· feststellbare indirekte Steuern, einschließlich Mehrwertsteuer oder Abgaben;

· Schuldzinsen

· Rückstellungen für eventuelle künftige Verluste oder Verbindlichkeiten;

· Wechselkursverluste;

· im Zusammenhang mit einem anderen Gemeinschaftsprojekt angegebene, angefallene oder erstattete Kosten;

· Entgelt für erhaltenes Kapital;

· Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen;

· übermäßige oder unbedachte Ausgaben;

· alle Kosten, welche die in Artikel II.19.1 Ihres Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Bedingungen nicht erfüllen.

· sie sind entsprechend dem folgenden Kostenabrechnungsmodell [zutreffendes Kostenabrechnungsmodell einsetzen] ausgewiesen, das Sie gemäß Artikel II.22 Ihres oben genannten Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu benutzen berechtigt sind.

[Als solche enthalten sie auch keine durch Beiträge Dritter abgedeckte zusätzliche direkte erstattungsfähige Kosten i.S. von Artikel II.23 a) und b) Ihres Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 327;

· [Die Kosten sind entsprechend dem folgenden Kostenabrechnungsmodell [zutreffendes Kostenabrechnungsmodell einsetzen] ausgewiesen, das Sie gemäß Artikel III.13 des oben genannten Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für Ihre Beteiligung an den spezifischen Aktivitäten zur Eröffnung eines transnationalen Zugangs zu benutzen berechtigt sind] 328;

[Als solche enthalten sie auch keine durch Beiträge Dritter abgedeckte zusätzliche direkte erstattungsfähige Kosten i. S. von Artikel II.23 a) und b) des Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 329;

· [Sie sind auf folgender Grundlage in Euro umgerechnet worden:

· Umrechnungskurs des Tages, an dem die tatsächlichen Kosten anfielen

· gültiger Kurs am 1. Tag des auf das Ende der Berichtszeitraum 
folgenden Monats,]330
· Wie in Kasten 3 der beigefügten Kostenabrechnung/en pro Aktivität angegeben, beträgt die Gesamtsumme der Einnahmen 331 für die Zeiträume dieser Kostenabrechnung/en pro Aktivität ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen] 332);
· [Wie in Kasten 4 der beigefügten Kostenabrechnung/en pro Aktivität angegeben, beträgt die Gesamtsumme der Zinserträge aus der Ihnen von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gewährten Vorfinanzierung 333 für die Zeiträume dieser Kostenabrechnung/en pro Aktivität ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen 334]) 335;

· Die bei der Buchführung über Ihre erstattungsfähigen Kosten und Einnahmen angewandten Methoden der Rechnungslegung entsprechen den Grundsätzen der Rechnungslegung des Staates, in dem Sie Ihren Sitz haben, und erlauben die unmittelbare Abstimmung zwischen den für die Durchführung des Projekts angefallenen Kosten und Einnahmen im Rahmen des oben genannten Vertrags mit der EG und mit der Gesamtabrechnung für Ihre gesamte Geschäftstätigkeit 336;

· Unsere Gesellschaft ist berechtigt, dieses Auditzertifikat in voller Übereinstimmung mit Artikel II.26 Abs. 2 und 3 des Vertrags auszustellen;

· [Entsprechende Informationen zum Nachweis dieser Berechtigung sind diesem Auditzertifikat beigefügt] 337;

· Wie in Kasten 6 der beigefügten Kostenabrechnung(en) pro Aktivität angegeben, haben Sie für dieses Audizertifikat einen Preis von ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen 338]) entrichtet; darin enthalten ist die Mehrwertsteuer in Höhe von ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen 339]).

Datum, Unterschrift und Stempel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft




Option 2: Ein Vertragspartner + Dritte => mehrere Auditzertifikate

Unteroption Teil 2.1: Ein und derselbe externe Wirtschaftsprüfer (oder dafür zuständige Bedienstete des öffentlichen Dienstes) bestätigt die vom Vertragspartner und von Dritten vorgelegten Angaben.

Unteroption 2.2: Jede Rechtsperson (Vertragspartner bzw. Dritte) beauftragt einen gesonderten externen Wirtschaftsprüfer (oder dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes)

In beiden Fällen muss je ein Auditzertifikat für jede Rechtsperson (eines für den Vertragspartner und eines für jeden Dritten) vorgelegt werden.

Das oben vorgeschlagene Modell kann mit folgenden Abänderungen (fett und unterstrichen) für Dritte verwendet werden.

_____________________________________________________________

Adressiert an

[vollständiger Name und Adresse des betreffenden Vertragspartners 340]

Wir, [Firmenname der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft] mit Sitz in [vollständige Adresse/Gemeinde oder Stadt/Provinz/Staat], für die Unterzeichnung dieses Auditzertifikats vertreten durch [Name und Funktion des bevollmächtigten Vertreters], bestätigen hiermit Folgendes:

· Wir haben für den folgenden Zeitraum/die folgenden Zeiträume [Zeitraum/Zeiträume einsetzen, auf die sich die Kostenabrechnungen pro Aktivität beziehen] eine Prüfung eines Teils der Angaben in der/den Kostenabrechnung/en pro Aktivität durchgeführt, die gemäß Vertrag dieses Auditzertifikats beigefügt ist/sind und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vorgelegt wird/werden; diese Angaben hat der Vertragspartner geliefert, [vollständiger Name und Adresse des betreffenden Vertragspartners 341], dem Sie auf Grund einer früheren Vereinbarung – wie in Anhang I zu diesem Vertrag festgelegt – Ressourcen zur Verfügung stellen.
· Wir bestätigen, dass unsere Prüfung in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen unter Beachtung ethischer Regeln und auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des oben genannten Vertrags und seiner Anhänge durchgeführt wurde.
Die oben genannte/n Kostenabrechnung/en pro Aktivität wurde/n geprüft, und alle für erforderlich gehaltenen Stichproben bei den Belegen und Buchhaltungsunterlagen wurden durchgeführt, um hinreichende Sicherheit 342 darüber zu erhalten, dass nach unserer Auffassung und aufgrund unserer Prüfung

· der Betrag Ihrer gesamten erstattungsfähigen Kosten ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen]) 343, den Sie in Kasten 2 der beigefügten Kostenabrechnung/en pro Aktivität angegeben haben, alle folgenden Bedingungen erfüllt 344:

· sie sind tatsächlich anfallende Kosten 345 und entsprechen Ihrem wirtschaftlichen Umfeld 346;

· sie sind im Einklang mit Ihren üblichen Buchhaltungsgrundsätzen ermittelt worden 347;

· sie sind in den durch die Kostenabrechnung(en) pro Aktivität abgedeckten Zeiträumen angefallen, auf die sich dieses Auditzertifikat bezieht 348;

[Sie enthalten auch die erstattungsfähigen Kosten für die in Artikel II.7.4 dieses Vertrags erwähnten Abschlußberichte, die noch bis zu 45 Kalendertage nach Ablauf des Projekts angefallen sein können] 349;

· sie sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Auditzertifikats in Ihren Geschäftsbüchern erfasst 350;

· Nicht enthalten in ihnen sind alle nicht erstattungsfähige Kosten, wie sie in Artikel II.19 Abs. 2 des oben erwähnten Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind:

· feststellbare indirekte Steuern, einschließlich Mehrwertsteuer oder Abgaben;

· Schuldzinsen

· Rückstellungen für eventuelle künftige Verluste oder Verbindlichkeiten;

· Wechselkursverluste;

· im Zusammenhang mit einem anderen Gemeinschaftsprojekt angegebene, angefallene oder erstattete Kosten;

· Entgelt für erhaltenes Kapital;

· Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen;

· übermäßige oder unbedachte Ausgaben;

· alle Kosten, welche die in Artikel II.19.1 des Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Bedingungen nicht erfüllen.

· sie sind entsprechend dem folgenden Kostenabrechnungsmodell [zutreffendes Kostenabrechnungsmodell einsetzen] ausgewiesen, das Sie gemäß Artikel II.22 des oben genannten Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu benutzen berechtigt sind.

[Als solche enthalten sie auch keine durch Beiträge Dritter abgedeckte zusätzliche direkte erstattungsfähige Kosten i.S.v. Artikel II.23 a) und b) des Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 351;

· [Die Kosten sind entsprechend dem folgenden Kostenabrechnungsmodell [zutreffendes Kostenabrechnungsmodell einsetzen] ausgewiesen, das Sie gemäß Artikel III.13 des oben genannten Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für Ihre Beteiligung an den spezifischen Aktivitäten zur Ermöglichung des transnationalen Zugangs zu benutzen berechtigt sind] 352;

[Als solche enthalten sie auch keine durch Beiträge Dritter abgedeckte zusätzliche direkte erstattungsfähige Kosten i. S. von Artikel II.23 a) und b) des Vertrags mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 353;

· [Sie sind auf folgender Grundlage in Euro umgerechnet worden:

· Umrechnungskurs des Tages, an dem die tatsächlichen Kosten anfielen

· gültiger Kurs am 1. Tag des auf das Ende der Berichtszeitraum 
folgenden Monats,] 354.

· Wie in Kasten 3 der beigefügten Kostenabrechnung/en pro Aktivität angegeben, beträgt die Gesamtsumme Ihrer Einnahmen 355 für die Zeiträume dieser Kostenabrechnung/en pro Aktivität ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen] 356);
· Die bei der Buchführung über Ihre erstattungsfähigen Kosten und Einnahmen angewandten Methoden der Rechnungslegung entsprechen den Grundsätzen der Rechnungslegung des Staates, in dem Sie Ihren Sitz haben, und erlauben die unmittelbare Abstimmung zwischen den für die Durchführung des Projekts angefallenen Kosten und Einnahmen im Rahmen des oben genannten Vertrags mit der EG und mit der Gesamtabrechnung für Ihre gesamte Geschäftstätigkeit 357;

· Unsere Gesellschaft ist berechtigt, dieses Auditzertifikat in voller Übereinstimmung mit Artikel II.26 Abs. 2 und 3 des Vertrags auszustellen;

· [Entsprechende Informationen zum Nachweis dieser Berechtigung sind diesem Auditzertifikat beigefügt] 358;

· Wie in Kasten 6 der beigefügten Kostenabrechnung/en pro Aktivität angegeben, haben Sie für dieses Audizertifikat einen Preis von ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen 359]) entrichtet; darin enthalten ist die Mehrwertsteuer in Höhe von ([Betrag in Ziffern einsetzen] [Betrag in Worten einsetzen 360].

· Ein zweites Original dieses Auditzertifikats wird auch an [voller Name und Adresse des betreffenden Vertragspartners] übersandt.

Datum, Unterschrift und Stempel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

213 RP6-Mustervertrag – Anhang II – Artikel II.26 – letzter Satz: �"Die Ausstellung einer Bescheinigung durch externe Wirtschaftsprüfer entsprechend diesem Artikel lässt die Haftung der Vertragspartner im Rahmen dieses Vertrags und die Rechte der Gemeinschaft gemäß Artikel II.29 ([Kontrollen und Prüfungen]) unberührt.


214 S. Fußnote 204.


215 Das heißt ein wahres und angemessenes Bild.


216 Vorbehaltlich der Ergebnisse einer Wirtschaftsprüfung oder Kontrolle, die bis zu 5 Jahre nach Ablauf des Projekts durchgeführt werden kann.


217 Eine öffentliche Einrichtung im Sinne von Artikel II.1 Abs. 21 von Anhang II (Allgemeine Bedingungen) zum RP6-Mustervertrag bedeutet: 


"Eine Stelle des öffentlichen Sektors oder eine Rechtsperson des privaten Rechts, die eine Aufgabe des öffentlichen Dienstes erfüllt und die hinreichende finanzielle Sicherheiten bietet."


218 Öffentliche Einrichtungen haben die Wahl zwischen einem externen Wirtschaftsprüfer und einem dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes.


219 "Jeder Vertragspartner kann einen qualifizierten externen Wirtschaftsprüfer frei wählen, z.B. auch den üblicherweise von ihm beauftragten, soweit dieser alle nachstehenden beruflichen Voraussetzungen erfüllt:�a) der externe Wirtschaftsprüfer muss vom Vertragspartner unabhängig sein,


b) er muss zur Durchführung vorgeschriebener Prüfungen von Buchhaltungsunterlagen gemäß der Achten Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 oder entsprechender nationaler Vorschriften befähigt sein."


220 [Amtsblatt L126; 12.05.1984; S. 20]. Siehe Anhang 6.


221 RP6-Mustervertrag – Anhang II – Artikel II.26 – Abs. 3:


"Handelt es sich bei einem Vertragspartner um eine öffentliche Stelle, so kann diese einen dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes mit der Erstellung einer Prüfbescheinigung beauftragen, sofern die zuständigen einzelstaatlichen Behörden die rechtliche Handlungsfähigkeit dieses Bediensteten im Hinblick auf die Prüfung der öffentlichen Stelle festgestellt haben."


222 RP6-Mustervertrag – Core Contract – Artikel 7 – Abs. 2:


"[Option 1: gilt für IP und NOE: Berichte i. S. v. Artikel II.7 Abs. 3 werden für jeden Zeitraum spätestens 45 Tage nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums vorgelegt.]�[Option 2: (gilt für andere Instrumente): Berichte i.S.v. Artikel II.7 Abs. 3 werden spätestens 45 Tage nach Ablauf der folgenden Zeiträume 222 vorgelegt:�P(x) umfasst Berichtszeiträume P1 bis P(x)


P(y) umfasst Berichtszeiträume P(x+1) bis P(y)


P(z) umfasst Berichtszeiträume P(y+1) bis P(z)�P(letzter) umfasst Berichtszeiträume von P(n+1) bis zum letzten Berichtszeitraum des Projekts."


223 RP6-Mustervertrag – Anhang II – Artikel II.7 – Abs. 3 – Satz 1:


"Das Konsortium legt der Kommission für jeden Zeitraum, für den ein Auditzertifikat verlangt wird, die von den einzelnen Vertragspartnern gemäß Artikel II.26 [Auditzertifikate] eingereichten Auditzertifikaten vor."


224 S. 3.2.3.2.


225 Dokument IM: Teil Eins – Titel VI – Artikel 180 – Abs. 2 – Unterabsatz 2:


"Eine externe Prüfung ist obligatorisch: 


(a) bei Zuschüssen für eine Maßnahme bezüglich folgender Zahlungen:


(i)  Vorfinanzierung oder Zwischenzahlungen, deren Betrag pro Haushaltsjahr und pro Vereinbarung 750.000 € übersteigt;"


Dokument IM: Teil Eins – Titel VI – Artikel 180 – letzter Absatz:


"Bei einer Vereinbarung zwischen der Kommission und einer Anzahl von Zuwendungsempfängern gelten die in den Punkten a) und b) von Unterabsatz 2 erwähnten Höchstbeträge für jeden Zuwendungsempfänger".


226 RP6-Mustervertrag – Anhang II – Artikel II.7 – Abs. 3 – Satz 2:


"Auch wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Auditzertifikat verlangt wird, hat der einzelne Vertragspartner ein Auditzertifikat vorzulegen, wenn der von diesem Vertragspartner für diesen Zeitraum beantragte finanzielle Beitrag der Gemeinschaft 750.000 € übersteigt."


227 RP6-Mustervertrag – Anhang II – Artikel II.26 – Abs. 1:


"Für alle Zeiträume, für die dies verlangt wird, übermittelt jeder Vertragspartner eine von einem externen Prüfer erstellte und bestätigte Prüfbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die in diesem Zeitraum angefallenen Kosten die Bedingungen dieses Vertrags erfüllen. In der Bescheinigung sind die Beträge, die überprüft werden, ausdrücklich zu nennen. Werden im Rahmen des Vertrags Kosten Dritter geltend gemacht, werden diese Kosten in Einklang mit diesem Artikel geprüft."


228 Siehe insbesondere Teil 2.


229 Siehe die Zeile für Berichtigungen im Formular C.


230 Siehe 2.1.2.3. Bei diesen Dritten handelt es sich nicht um Unterauftragnehmer.


231 Die 11 Amtssprachen im Jahr 2003 sind: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch und Niederländisch.


232 RP6-Mustervertrag – Anhang II – Artikel II.26 – Abs. 1 – Unterabsatz 2:�"Die Kosten dieser Prüfung (Certification) sind im Rahmen der Tätigkeit, die sich auf das Management


des Konsortiums bezieht, erstattungsfähig."





317 Siehe Kopf des Kernvertrags (falls der Vertragsnehmer mit dem Koordinator identisch ist) bzw.�Artikel 1 Abs. 2 des Kernvertrags


318 Das heißt ein wahres und angemessenes Bild.


319 In Euro.


320 In den Fällen, in denen nur ein Teil des Betrages der gesamten erstattungsfähigen Kosten berechtigt ist (geltend gemacht werden kann), ändern Sie den Satz um und erwähnen Sie nur den uneingeschränkt erstattungsfähigen Gesamtbetrag. Der Zweck eines Audizertifikates ist die Bescheinigung der uneingeschränkt erstattungsfähigen Kosten. Der Prüfer sollte jeden Betrag, für den er /sie nicht begründet zusichern kann, dass sie den Kostenkriterien entsprechen, deutlich kennzeichnen / identifizieren.


321 Erstattungsfähige Kosten sind tatsächliche Kosten und keine veranschlagten Kosten. Sofern tatsächliche Kosten zur Zeit der Erstellung des Auditzertifikats nicht vorliegen, können durchschnittliche Gehaltssätze als tatsächliche Kosten angegeben werden, wenn sie im Einklang mit den Buchhaltungsgrundsätzen des Vertragspartners stehen. In diesem Fall bitte einen entsprechenden Hinweis anbringen. Es wird daran erinnert, dass notwendige Anpassungen dieser durchschnittlichen Sätze in der Kostenabrechnung für den nachfolgenden Berichtszeitraum mitgeteilt werden müssen und dass für den letzten Berichtszeitraum nur tatsächliche Kosten angegeben werden können.


322 Artikel II.19.1.a).


323 Artikel II.19.1.b)


324 Artikel II 19.1 c).


325 Ggf. und dann nur für das letzte für diesen Vertrag vorgelegte Auditzertifikat einzufügen.


326 Artikel II 19.1. d).


327 Diesen Satz nur für Vertragspartner einfügen, die das Mehrkostenabrechnungsmodell (AC)�verwenden.


328 Nur für Vertragspartner einfügen, die an spezifischen Aktivitäten zur Eröffnung eines transnationalen Zugangs in einem Vertrag über eine Integrierte Infrastrukturinitiative oder einem Vertrag über Spezifische Unterstützungsmaßnahmen beteiligt sind.


329 Nur für Vertragspartner einfügen, die das Mehrkostenabrechnungsmodell verwenden und an spezifischen Aktivitäten zur Eröffnung eines transnationalen Zugangs in einem Vertrag über eine Integrierte Infrastrukturinitiative oder einem Vertrag über Spezifische Unterstützungsmaßnahmen beteiligt sind.


330 Nur einzufügen, sofern ein Teil der Kosten nicht in Euro angefallen ist.


331 Vgl. Definition in Artikel II.23 von Anhang II (Allgemeine Bestimmungen) zum RP6-Mustervertrag�(außer bei Maßnahmen zur Förderung von Humanressourcen und Mobilität).


332 in Euro.


333 Vgl. Definition in Artikel II.27 von Anhang II (Allgemeine Bestimmungen) zum RP6-Mustervertrag (außer bei Maßnahmen zur Förderung von Humanressourcen und Mobilität).


334 In Euro.


335 Nur für den Koordinator einzufügen.


336 Artikel II.19.1.d).


337 Nur beim ersten für diesen Vertrag vorgelegten Auditzertifikat einzufügen.


338 In Euro.


339 In Euro.





340 Siehe Anhang I des Vertrags und Kasten 1 der Kostenabrechnung/en pro Aktivität.


341 Siehe Kopf des Kernvertrags (falls der Vertragsnehmer mit dem Koordinator identisch ist) bzw. Artikel 1 Abs. 2 des Kernvertrags.


342 Das heißt ein wahres und angemessenes Bild.


343 In Euro.


344 In den Fällen, in denen nur ein Teil der gesamten erstattungsfähigen Kosten nachzuweisen ist, ändern Sie den Satz und führen Sie nur den Betrag der gesamten erstattungsfähigen Kosten, die nicht nachgewiesen sind, auf. Zweck des Auditzertifikats ist es, die nicht nachgewiesenen erstattungsfähigen Kosten zu bestätigen.


345 Erstattungsfähige Kosten sind tatsächliche Kosten und keine veranschlagten Kosten. Sofern tatsächliche Kosten zur Zeit der Erstellung des Auditzertifikats nicht vorliegen, können durchschnittliche Gehaltssätze, als tatsächliche Kosten angegeben werden, wenn sie im Einklang mit den Buchhaltungsgrundsätzen des Vertragspartners stehen. In diesem Fall bitte einen entsprechenden Hinweis anbringen. Es wird daran erinnert, dass notwendige Anpassungen dieser durchschnittlichen Sätze in der Kostenabrechnung für den nachfolgenden Berichtszeitraum mitgeteilt werden müssen und dass für den letzten Berichtszeitraum nur tatsächliche Kosten angegeben werden können.


346 Artikel II.19.1.a).


347 Artikel II.19.1.b)


348 Artikel II 19.1 c).


349 Ggf. und dann nur für das letzte für diesen Vertrag vorgelegte Auditzertifikat einzufügen.


350 Artikel II 19.1. d).


351 Diesen Satz nur für Ressourcen von Dritten einfügen, die das Mehrkostenabrechnungsmodell (AC)�verwenden.


352 Nur für Ressourcen von Dritten einfügen, die an spezifischen Aktivitäten zur Eröffnung des transnationalen Zugangs in einem Vertrag über eine Integrierte Infrastrukturinitiative oder einem Vertrag über Spezifische Unterstützungsmaßnahmen beteiligt sind.


353 Nur für Ressourcen von Dritten einfügen, die das Mehrkostenabrechnungsmodell verwenden und an spezifischen Aktivitäten zur Eröffnung des transnationalen Zugangs in einem Vertrag über eine Integrierte Infrastrukturinitiative oder einem Vertrag über Spezifische Unterstützungsmaßnahmen beteiligt sind.


354 Nur einzufügen, sofern ein Teil der Kosten nicht in Euro angefallen ist.


355 Vgl. Definition in Artikel II.23 von Anhang II (Allgemeine Bestimmungen) zum RP6-Mustervertrag�(außer bei Maßnahmen zur Förderung von Humanressourcen und Mobilität).


356 In Euro.


357 Artikel II.19.1.d).


358 Nur beim ersten für diesen Vertrag vorgelegten Auditzertifikat einzufügen.


359 In Euro.


360 In Euro.





